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Der Gemeinderat Salzweg hat in der Sitzung vom 26.11.2024 gemäß §2 Abs. 1 BauGB die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 12.05.2025 ortsüblich bekannt gemacht. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan in der 
Fassung vom 09.05.2025 hat in der Zeit vom 13.05.2025 bis 13.06.2025 stattgefunden. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf  des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan in der 
Fassung vom 09.05.2025 hat in der Zeit vom 13.05.2025 bis 13.06.2025 stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan in der Fassung vom ............................ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom ............................ bis ............................ beteiligt. 

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan in der Fassung vom ............................ wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............................ 
bis ............................ öffentlich ausgelegt.

Die Gemeinde Salzweg hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ............................ die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom ............................ festgestellt. 

Salzweg, den ............................ ........................................................................ 
Josef Putz, Erster Bürgermeister

Das Landratsamt hat die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan mit 
Bescheid vom ..................., AZ ............................................... gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Passau, ....................................... ........................................................................ 

Ausgefertigt 
Salzweg, den ............................... ........................................................................ 

Josef Putz, Erster Bürgermeister

Die Erteilung der Genehmigung  wurde am .......................... gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungsplan mit Begründung und zusammenfassender 
Erklärung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der 
Flächennutzungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen der §§  214 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Flächennutzungsplans einschl. Begründung und 
Umweltbericht wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Salzweg, den .............................. ........................................................................ 
Josef Putz, Erster Bürgermeister

Landratsamt: Passau, ............................ ........................................................................ 

Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan Deckblatt Nr. 29
("GEe GesundheitsCampus Salzweg")
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1 Erfordernis und Ziele der Planung 

Die Gemeinde Salzweg beabsichtigt auf Antrag eines Vorhabensträgers ein Gewerbegebiet für 
den Betrieb von vorwiegend gesundheitlichen Einrichtungen im bisherigen bauplanungsrechtli-
chen Außenbereich auszuweisen. Die ansiedelnden Arztpraxen sind teilweise bereits im Gemein-
degebiet ansässig. Das Einzugsgebiet der Gesamteinrichtung wird über das Gemeindegebiet Salz-
weg hinausreichen.  

Derzeit als Vorhaben geplant sind zwei verbundene dreigeschossige Baukörper mit zugehörigem 
Garagen-Untergeschoss sowie mit einer oberirdischen Stellplatzanlage. 

Im Flächennutzungsplan ist das Planungsgebiet bislang als Fläche für die Landwirtschaft darge-
stellt, die Darstellung wir zu einem Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO geändert. Als baupla-
nungsrechtliche Voraussetzung wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan im Parallelverfahren aufgestellt. Hierzu ist neben dem Bebauungsplan ein 
Durchführungsvertrag inklusive Vorhaben- und Erschließungsplan zu erarbeiten. 

Kapitel 6 stellt den Umweltbericht im Sinne § 2a BauGB dar. 

Derzeit als Vorhaben geplant sind zwei verbundene bis zu viergeschossige Baukörper zuzüglich 
eines Garagen-Untergeschoss (damit ggf. fünfgeschossig) sowie eine oberirdische 
Stellplatzanlage.
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2 Plangebiet 

Das Plangebiet mit einer Gesamtfläche von 1,1 Hektar befindet sich auf Flurstück 2003/9 Gemar-
kung Salzweg im nordwestlichen Teil des Ortes Salzweg und direkt an der Bundesstraße 12. Es 
schließt direkt an den gem. § 30 BauGB bauplanungsrechtlichen Innenbereich des Gewerbe- und 
Sondergebiets Jägeröd (Bebaungsplan Kronawittenfeld) an und wurde bislang durch intensive 
Grünlandnutzung geprägt. Westlich davon befindet sich die Ortslage Jägeröd, eine ehemalige 
Streusiedlung mit Außenbereichssatzung. Östlich der Bundesstraße befinden sich gewerbliche 
Betriebe beidseitig der Straße „Am Schmidfeld“, teilweise innerhalb des Bebauungsplanes Praß-
berg-West sowie der Wertstoffhof. Nördlich davon liegt der amtlich erfasste Biotop Nr. 7346-
0279. Weiter südlich des Plangebietes befindet sich in ca. 100 Meter Entfernung ein Bach mit 
umliegendem amtlich kartiertem Biotop Nr. 7346-0275. Von der Planung sind keine Natura-2000-
Gebiete betroffen.  

Abbildung 1: Übersichts-Lageplan  

 

(ohne Maßstab) 

 



Gemeinde Salzweg. Flächennutzungsplandeckblatt Nr. 29 („GEe GesundheitsCampus Salzweg“).  Begründung mit Umweltbericht 

Garnhartner + Schober + Spörl / 27.01.2026  Seite 5 von 36 

3 Alternativstandortprüfung 

Das derzeitige Vorhaben weist eine angedachte Geschossfläche von etwa 3.000 m² auf ca. 1.100 
m² Grundfläche auf. Bei einem ungefähren Anteil von 75 % der Geschossfläche als Nutzfläche 
ergeben sich hierfür etwa 2.250 m². Gemäß Anlage der zu erfüllenden Garagen- und Stellplatz-
verordnung (GaStellV) sind für Arztpraxen und dergleichen ein Stellplatz je 30 m² Nutzfläche her-
zustellen. Hierzu kommen außerdem noch 75 % Besucherstellplätze mehr hinzu. Somit ergibt sich 
ein Stellplatzbedarf von ca. 130 Stellplätzen. Etwa 30 hiervon sind im Untergeschoss des Vorha-
bens untergebracht, die restlichen 100 sollen oberirdisch erstellt werden. Es ist mit einem Platz-
bedarf von 25 m² je Stellplatz zu rechnen (insg. 2.500 m²). Somit ergeben sich 3.600 m² Platzbe-
darf, zuzüglich der gem. § 19 (4) BayBO mindestens erforderlichen 20 % Grünanteil (mind. 720 
m²), also 4.320 m². Es ist davon auszugehen, dass neben den hier aufgezählten Flächen noch ein 
gewisses Maß an Freiflächengestaltung mit Aufenthaltseignung angestrebt wird, entsprechend 
ist von einem tatsächlichen Gesamtplatzbedarf von ca. 4.500 bis 5.000 m² zu rechnen.  

Grundsätzlich sollte bei der Wahl des Grundstückes in Betracht gezogen werden, dass auch nach 
Errichtung des Vorhabens nach aktuellem Planungskonzept noch angrenzende Flächen für eine 
mögliche Erweiterung vorhanden sind.  

Das Vorhaben soll außerdem so untergebracht werden, dass der entstehende Mehrverkehr keine 
negativen Auswirkungen auf die umliegende Verkehrsstruktur hervorruft, dennoch soll das me-
dizinische Versorgungszentrum möglichst noch fußläufig oder zumindest in guter Anbindung 
durch den ÖPNV vom Ortszentrum Salzweg erreichbar sein.  

Eine gute Anbindung an die B12 ist von Vorteil, da einige Fachärzte auch eine übergemeindliche 
Bedeutung haben und davon auszugehen ist, dass das Ärztezentrum auch Verkehr von Außerhalb 
anziehen wird. Dieser sollte möglichst aus den Siedlungsflächen herausgehalten werden.  

Die folgenden Luftbilder sind nicht maßstabsgetreu, sondern dienen nur der Orientierung um 
welche Flächen es sich handelt.  
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1. Gemarkung Straßkirchen, FlNr. 536 (5.579 m²) 

Adresse: Am Gewerbepark 

Gewerbefläche im Bebauungsplan GE Straßkirchen Nord 

 

Eignung: 

Größe Die Größe des zur Verfügung stehenden Grundstücks wäre für den ersten 
Bauabschnitt ausreichend, nördlich der Flurnummer stehen außerdem noch 
weitere unbebaute Flächen zur Verfügung, welche auch die Erweiterung un-
terbringen könnten. 

Erschließung Die Fläche ist voll erschlossen und bereits Teil eines Bebauungsplans. Die 
Fläche ist teilerschlossen, derzeit gibt es keine Möglichkeit zur Oberflächen-
entwässerung, diese wäre bei weiterer Verfolgung der Fläche zu untersu-
chen.  

Einbindung in Sied-
lungsstruktur 

Es ist von keinen Konflikten auszugehen, obwohl der Standort für ein Ärzte-
zentrum nur bedingt attraktiv ist. 

ÖPNV/ Fußl. Erreich-
barkeit 

Das Baugrundstück liegt am äußersten, nördlichen Ortsrand des Ortsteils 
Straßkirchen, es besteht also eine schlechte Anbindung für das gesamte Ge-
meindegebiet Salzweg und darüber hinaus keine fußläufige Erreichbarkeit 
aus dem Ortszentrum Salzweg. 

Die nächste ÖPNV-Haltestellte befindet sich etwa 400 m Gehstrecke südlich.  

Verfügbarkeit Grundsätzliche Bereitschaft der Eigentümer, im Gegenzug für Tauschgrund 

Natur & Landschaft Wird derzeit als Intensivgrünland genutzt. 
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2. Gemarkung Salzweg, FlNr. 2001/9 (6.159 m²) 

Adresse: Jägeröd 10 

Gewerbefläche im Bebauungsplan GE und SO Kronawittenfeld 

 

Eignung: 

Größe Das Areal liegt direkt hinter der bereits erfolgten Bebauung innerhalb des 
Bebauungsplans GE Kronawittenfeld. Das dargestellte Baugrundstück ist 
flächenmäßig ausreichend für den ersten Bauabschnitt des Vorhabens. 
Eine Erweiterung nach Süden wäre grundsätzlich denkbar, jedoch wurde 
eine Erweiterung des Gewerbegebietes nach Süden bereits diskutiert 
und steht derzeit nicht im Sinne der gemeindlichen Entwicklungsziele.  

Erschließung Die Fläche liegt innerhalb eines Bebauungsplans, Baurecht ist also bereits 
vorhanden.  

Eine Erweiterung ist außerdem nicht möglich, da der relevante Vorfluter 
bereits am Maximum seiner Kapazität ist. Eine weitere Ausweitung des 
Einzugsgebietes ist nicht zu empfehlen. 

Gute Anbindung an überörtliche Straße (B12) 

Einbindung in Sied-
lungsstruktur 

Es ist von keinen Konflikten auszugehen, es wäre im direkten Anschluss 
an Gewerbeeinheiten 

ÖPNV/ Fußl. Erreich-
barkeit 

Mäßig gute fußläufige Erreichbarkeit aus dem Ortszentrum Salzweg aber 
eine gute Anbindung an den ÖPNV 

Verfügbarkeit Grundsätzliche Bereitschaft der Eigentümer, im Gegenzug für Tausch-
grund 

Natur & Landschaft Derzeit Brachfläche, potentielles Reptilienhabitat; 
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3. Gemarkung Salzweg, FlNr. 2019/11 (4.407 m²) 

Adresse: Am Schmidfeld  

Gewerbefläche im Bebauungsplan GE Prassberg Nord 

 

Eignung: 

Größe Das Grundstück ist zu klein für das Vorhaben, eine Realisierung auf dieser 
Fläche ist nicht möglich. Insbesondere unter Berücksichtigung der 
Bauverbotszone durch die B12 sind die verfügbaren Bauflächen 
nicht ausreichend 

Erschließung Bedingte gute fußläufige Erreichbarkeit aus dem Ortszentrum Salzweg, 
gute ÖPNV-Anbindung 

Gute Anbindung an überörtliche Straße (B12) 

Einbindung in Sied-
lungsstruktur 

Keine Konflikte zu erwarten, Umgeben von B12 und Gewerbeeinheiten 

ÖPNV/ Fußl. Erreich-
barkeit 

machbare fußläufige Erreichbarkeit aus dem Ortszentrum Salzweg und 
eine gute Anbindung an den ÖPNV 

Verfügbarkeit ja 

Natur & Landschaft Genutzt als Intensivgrünland 
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4. Gemarkung Salzweg, FlNr. 70 (7.412 m²) 

Adresse: Gewerbestraße 

Fläche im Bebauungsplan Prassberg-West 

 

Eignung: 

Größe Das Grundstück wäre flächenmäßig ausreichend um den ersten geplan-
ten Bauabschnitt des Vorhabens zu realisieren, die Erweiterung 
wäre jedoch nicht mehr auf dem Grundstück unterzubringen. Das 
Grundstück ist außerdem ungünstig geschnitten, die derzeit vor-
liegende Vorhabenplanung müsste grundliegend geändert werden 
um die angedachten Nutzungen auf dem Grundstück unter zu 
bringen. Des Weiteren wäre die notwendige, verhältnismäßig 
große Stellplatzanlage nur höchst ineffizient im Grundstück verort-
bar. 

Erschließung Das Areal ist voll erschlossen, hier ergeben sich keine Einschränkungen 

Einbindung in Sied-
lungsstruktur 

Das Gebiet ist direkt angrenzend an ein WA; aufgrund der großen Stell-
platzanlage und dem damit einhergehenden PKW Verkehr ist mit 
erhöhten Schallemissionen zu rechnen, welche sich negativ auf die 
umliegenden Wohngebäude auswirken kann.  

ÖPNV/ Fußl. Erreich-
barkeit 

Mäßig gute fußläufige Erreichbarkeit aus dem Ortszentrum Salzweg aber 
eine gute Anbindung an den ÖPNV 

Verfügbarkeit Nein 

Natur & Landschaft Wird derzeit als Intensivgrünland genutzt.  
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5. Gemarkung Salzweg, FlNr. 66 (5.016 m²) 

Adresse: Passauer Straße  

Gewerbefläche eingeschränkt auf nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe (Bebauungsplan 
Prassberg-West) 

 

Eignung: 

Größe Das Grundstück ist gerade ausreichend für den ersten Bauabschnitt, die 
Erweiterung ist hier jedoch nicht realisierbar, die angrenzende 
mögliche Erweiterungsfläche im Süden (Fl.Nr. 56/ Fläche 8) ist nur 
über eine etwa 20 m breite Engstelle mit der vorliegenden Fläche 
verbunden. Ein sinnvoller Anschluss an das Plangebiet ist nur be-
dingt möglich. 

Erschließung Die Fläche ist voll erschlossen.  

Einbindung in Sied-
lungsstruktur 

Im Nahbereich zu Wohnbebauung, Fläche 8 direkt angrenzend hierzu; 
Gemäß dem ISEK Salzweg sind die beiden Flächen als Grünzug dar-
gestellt, eine Bebauung widerspricht also entsprechend dem Ent-
wicklungsziel der Gemeinde Salzweg 

ÖPNV/ Fußl. Erreich-
barkeit 

gute fußläufige Erreichbarkeit aus dem Ortszentrum Salzweg und eine 
gute Anbindung an den ÖPNV 

Verfügbarkeit nein 

Natur & Landschaft Genutzt als Grünland 
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6. Gemarkung Salzweg, FlNr. 34 (Teilfläche 5.800 m²) 

Adresse: Passauer Str. 34a 

Fläche im Bebauungsplan MD Ortsmitte 

 

Eignung: 

Größe Der erste Bauabschnitt wäre gut innerhalb des Gebietes unter zu bringen. 
Eine Erweiterung ist hier jedoch nur bedingt möglich, inwiefern angren-
zende Flächen oder Leerstände bereit stehen wäre zu klären.  

Erschließung Die Fläche ist voll erschlossen. Die Verortung an dieser Stelle würde je-
doch die bereits ohnehin schon gespannte verkehrliche Situation auf der 
Passauer Straße weiterhin verschlechtern. Die Zufahrtssituation ist be-
engt. 

Einbindung in Sied-
lungsstruktur 

Es befinden sich primär Gewerbeeinheiten im direkten Anschluss an das 
Areal. Die Nutzung der Fläche wäre positiv als Stärkung des Zentrums zu 
beurteilen.  

ÖPNV/ Fußl. Erreich-
barkeit 

Sehr gute fußläufige Erreichbarkeit aus dem Ortszentrum Salzweg und 
eine gute Anbindung an den ÖPNV 

Verfügbarkeit Ja, Teilflächen jedoch noch in gewerblicher Vermietung 

Natur & Landschaft Wiedernutzung von Leerstand wäre zu begrüßen 
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7. Gemarkung Salzweg, FlNr. 13 (4.486m²) 
 

Adresse: Büchlberger Straße 2a 

Fläche in Ortsmitte; ggf. § 34 BauGB o. Bebauungsplanaufstellung 

 

Eignung: 

Größe Die Fläche ist für das geplante Vorhaben zu klein, es bestehen keine Er-
weiterungsmöglichkeiten. 

Erschließung Die Fläche ist voll erschlossen.  

Einbindung in Sied-
lungsstruktur 

Grundsätzlich denkbar, die schalltechnischen Auswirkungen müssten un-
tersucht werden.  

ÖPNV/ Fußl. Erreich-
barkeit 

Sehr gute fußläufige Erreichbarkeit aus dem Ortszentrum Salzweg und 
eine gute Anbindung an den ÖPNV 

Verfügbarkeit Ja 

Natur & Landschaft Wiedernutzung von Leerstand wäre zu begrüßen 
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8. Gemarkung Salzweg, FlNr. 56 (Teilfläche von 7.885 m²) 

Adresse: Birkenweg 

Fläche im Bebauungsplan Ortsmitte; derzeit als landwirtschaftliche Vorrangfläche 

 

Eignung: 

Größe Die Fläche wäre für den ersten Bauabschnitt grundsätzlich ausreichend 
groß, die Erweiterung hätte nur mit Erweiterung nach Norden Platz, wo-
bei hier jedoch die enge Verbindung einer sinnvollen Anordnung der ge-
planten Anlagen im Wege steht) vgl. Fläche 5). 

Erschließung Die Fläche ist voll erschlossen. Die Fläche müsste über die Postgasse er-
schlossen werden, Verkehr von außerhalb würde über die Brücker über 
die B12 kommen; Grundsätzlich enge Zufahrtssituation 

Einbindung in Sied-
lungsstruktur 

Direkt angrenzend hierzu Wohnbebauung; Gemäß dem ISEK Salzweg sind 
die beiden Flächen als Grünzug dargestellt, eine Bebauung widerspricht 
also entsprechend dem Entwicklungsziel der Gemeinde Salzweg 

ÖPNV/ Fußl. Erreich-
barkeit 

Gute fußläufige Erreichbarkeit aus dem Ortszentrum Salzweg und eine 
gute Anbindung an den ÖPNV 

Verfügbarkeit k.A.  

Natur & Landschaft Fläche wird als Grünland genutzt 
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9. Gemarkung Salzweg, FlNrn. 2009/27, 2009/26, 2009/25, 2016/1 (Fläche von 27.000 m², teilbar) 

Adresse: Goldäckerstraße 

Fläche im Bebauungsplan GE Straßkirchen West 

 

Eignung: 

Größe Das Areal wäre größenmäßig geeignet, auch die Erweiterung hätte 
problemlos Platz.  

Erschließung Die Fläche ist Teil eines Bebauungsplans (Gewerbegebiet) und ist voll 
erschlossen.  

Einbindung in Sied-
lungsstruktur 

Durch die Lage im Gewerbegebiet ist nicht von Störwirkungen auszuge-
hen, es sind keine Konflikte erkennbar. Die Lage ist für ein Ärztezentrum 
jedoch aufgrund der Abgelegenheit fraglich.  

ÖPNV/ Fußl. Erreich-
barkeit 

Keine fußläufige Erschließung aus dem Ortskern möglich, auch keine 
ÖPNV-Anbindugn vorhanden.  

Verfügbarkeit Die Fläche befindet sich bereits in Verkaufsgesprächen, voraussichtlich 
nicht verfügbar. 

Natur & Landschaft Fläche wurde im Zuge der Herstellung der Erschließung geegbnet; keine 
hohe ökologische Wertigkeit; schwieriges, sehr steiles Gelände.  
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10. Gemarkung Salzweg, FlNrn. 2003/9 (Fläche von 11.350 m) 

Adresse: Goldäckerstraße 

Fläche im Bebauungsplan GE Straßkirchen West 

 

Eignung: 

Größe Das Areal wäre größenmäßig geeignet, auch die Erweiterung nach Wes-
ten hätte Platz.  

Erschließung Die Fläche ist ohne weiteres Erschließbar, Verkehrserschließung bereits 
gegeben; Kanäle auf kurzem Weg anschließbar. Gute Anbindung an 
überörtliche Straße (B12); Die Oberflächenentwässerung ist derzeit 
noch final zu klären, es gibt jedoch realistische Lösungsansätze 

Einbindung in Sied-
lungsstruktur 

Durch die Lage angrenzend ans Gewerbegebiet ist nicht von Störwir-
kungen auszugehen, es sind keine Konflikte erkennbar. Evtl. Synergie-
effekte mit Einzelhandelszentrum im Süden.  

ÖPNV/ Fußl. Erreich-
barkeit 

Mäßg gute fußläufige Erschließung aus dem Ortskern, jedoch gute 
ÖPNV-Anbindung.  

Verfügbarkeit Verfügbar 

Natur & Landschaft Genutzt als Intensivgrünland; keine Artenschutzrechtlichen Probleme.  
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Übersicht der Standorte: 

 

 Größe Erschließ-
ung 

Verträglich-
keit zu best. 
Siedlungs-
struktur 

ÖPNV/ Fuß-
läufige An-
bindung 

Verfügbar-
keit 

Natur & 
Landschaft 

1 ++ = + -- Tausch + 
2 = ++ ++ + Tausch - 
3 -- + ++ + ja + 
4 + + -- + nein + 
5 = + = + nein + 
6 = ++ + ++ ja ++ 
7 -- ++ + ++ ja ++ 
8 = = -- ++ k.A. + 
9 ++ + ++ -- nein + 
10 ++ + ++ + ja + 

 

++: sehr gut; + : gut; = : mittelmäßig; - : eher schlecht;  -- : schlecht 

Fett: Ausschlusskriterium 
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Abbildung 2: Übersichtsplan der Alternativstandorte; ohne Maßstab 
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4 Städtebau, Denkmalpflege, Grünordnung 

Das Plangebiet passt sich hinsichtlich der Nutzung an die großmaßstäblichen Gebäude im südlich 
angrenzenden Gewerbe- und Sondergebiet an. Die Funktion als Gesundheitszentrum ergänzt in 
sinnvoller Weise die bestehenden Nahversorgungseinrichtungen.  

Das Flächennutzungsplandeckblatt stellt, der beabsichtigten Nutzung entsprechend, ein Gewer-
begebiet nach § 8 BauNVO dar. Dies fügt sich sinnvoll in die sowohl südlich als auch östlich (ge-
genüber der B12) liegenden Gewerbegebiete ein.   

Entlang der Bundesstraße 12 wird entsprechend der Konzeption im Zuge der derzeit laufenden 
Gesamtüberarbeitung des Flächennutzungsplanes eine Trasse für einen gemeindeweiten und ge-
gebenenfalls auch übergemeindlichen Radweg vorgesehen, dieser ist aufgrund der noch jungen 
Planung jedoch innerhalb der dargestellten Grünfläche zu verorten, eine Darstellung auf Flächen-
nutzungsplanebene ist derzeit nicht notwendig.  

Es sind keine Bau- oder Bodendenkmäler im näheren Umfeld des Plangebietes bekannt, dennoch 
gilt: Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, diese gemäß Art. 8 BayDSchG unverzüglich 
den Unteren Denkmalschutzbehörden oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege an-
zuzeigen. Bei Erdarbeiten zutage tretende Keramik-, Metall-, oder Knochenfunde sind gemäß 
Denkmalschutzgesetz dem Landratsamt zu melden. Hinsichtlich der Bodendenkmale ist auf mög-
lichst geringe Bodeneingriffe u. a. durch geringe Tiefenlage von Leitungsgräben zu achten. Insbe-
sondere die unterirdischen Leitungstrassen und Kanäle sowie die Bereiche mit flächig in den Bo-
den eingreifenden Fundamenten sind bauvorgreifend zu sondieren, im Befundfalle sind die Denk-
male fachgerecht zu bergen. Auf eine den Boden schonende Bauausführung innerhalb geeigneter 
trockener Witterungszeiten ist zu achten.  

Zur Eingrünung des Gewerbegebietes werden entlang der östlichen, nördlichen und westlichen 
Grundstücksgrenze Gehölzstrukturen zur Einbindung in die Landschaft dargestellt. Entlang der 
B12, am östlichen Rand des Grundstücks wird innerhalb der Bauverbotszone eine Grünfläche 
festgesetzt. 
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5 Erschließung  

Die verkehrstechnische Anbindung des Gewerbegebietes erfolgt hauptsächlich über die von 
Passau bis zur Tschechischen Grenze bei Philippsreut verlaufende Bundesstraße 12. An diese ist 
das Planungsgebiet unmittelbar durch eine nach Atzmannsdorf führende Gemeindeverbindungs-
straße angeschlossen. Selbige Gemeindeverbindungsstraße führt in anderer Richtung, mittels ei-
ner Unterführung unter der B 12 begleitet durch einen Fußweg auch ins Ortzentrum Salzweg. 
Etwa 100 m südlich des Geltungsbereiches, in angrenzendem Gewerbegebiet, befindet sich eine 
Bushaltestelle, eine gute Anbindung an das ÖPNV-Netz ist also gegeben. 

Entlang der östlichen Grundstücksgrenze, parallel zur B12 verlaufend, wird ein Fahrradweg ver-
laufen, dieser ist jedoch nicht explizit dargestellt sondern wird sich in der Grünfläche entlang der 
B12 befinden.  

Eine Versorgung mit Trinkwasser ist durch in der Gemeindeverbindungsstraße verlaufende Lei-
tung gewährleistet. Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt in den ebenfalls dort bestehenden 
Mischwasserkanal der Gemeinde.  

Eine Behandlung gesammelten Regenwassers kann durch Zwischenspeicherung in einem im Nor-
den vorgesehenen Regenrückhaltebecken erfolgen. Von hier aus erfolgt eine gedrosselte Ablei-
tung in einen auf Grundstück 2003 Gmkg. Salzweg bestehenden etwa 30 m weiter nördlichen 
liegenden Kanalschacht. Dessen Ableitung führt mit einer Verrohrung DN 800 unter der B12 hin-
durch und mündet dann offen in einen Vorfluter. Für die Querung der Fl.-Nr. 2003 Gmkg. Salzweg 
ist ein Dienstbarkeit erforderlich. Für die Einleitung des Oberflächenwassers in die bestehende 
Verrohrung und dem damit verbundenen offenen Abfluss östlich der B12 ist eine wasserrechtli-
che Erlaubnis zu beantragen. Dies wird parallel zum Flächennutzungsplandeckblatt erarbeitet.  

Das angrenzende Gewerbegebiet Kronawittenfeld (südlich des Geltungsbereiches) weist gemäß 
dem Arbeitsblatt DVGW-Arbeitsblatt W 405:2008-02 einen zumindest gleichen, wenn nicht hö-
heren Löschwasserbedarf auf als das vorliegende Vorhaben. Es ist also davon auszugehen, dass 
die Löschwasserversorgung mit 800 Liter/Min bzw. 96 m³/h über eine Dauer von mindestens drei 
Stunden auch für dieses Vorhaben vorliegt.  

An das Telekommunikationsnetz kann straßenseitig angeschlossen werden.  
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6 Umwelt, Natur und Landschaft (Umweltbericht) 

6.1 Planungsziele und Planinhalt 

6.1.1 Inhalte und Ziele der Planung 

Die Änderung des Flächennutzungsplans dient als bauplanungsrechtliche Voraussetzung zur Er-
richtung eines Gewerbegebietes mit Fokus auf medizinische sowie soziale Versorgungseinrich-
tungen. Geplant ist der Bau eines Gesundheitscampus.  

6.1.2 Darstellung, Standorte, Flächenbedarf 

Das Planungsgebiet (12155,3) befindet sich im Nordwesten der Gemeinde Salzweg im Norden 
Passaus. Es stellt ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO dar.  

 

6.2 Ziele des Umweltschutzes 

Für den vorliegenden Bebauungsplan sind insbesondere nachfolgende Ziele des Umweltschutzes 
von Bedeutung:   

1 Gesetzes-
grundlage 

Ziel Betroffen-
heit 

2 1.3.1 (G) 
LEP 2018 

Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, 
insbesondere durch die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer 
integrierten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. 

x 

3 1.3.2 (G) 
LEP 2018 

In allen Teilräumen, insbesondere in verdichteten Räumen, sollen klima-
relevante Freiflächen von Bebauung freigehalten werden. 

- 
4 3.1 (G) 

LEP 2018 
Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wan-
dels und seiner Folgen ausgerichtet werden. 

x 

5 3.1 (G) 
LEP 2018 

Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Be-
rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

x 
6 3.3 (G) 

LEP 2018 
Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere 
bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 

x 
7 3.3 (Z) 

LEP 2018 
Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Sied-
lungseinheiten auszuweisen. 

x 
8 7.1.1 (G) LEP 

2018 
Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Er-
holungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden. 

- 
9 7.1.6 (G) LEP 

2018 
Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt wer-
den. Die Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in 
der Luft sollen erhalten und wiederhergestellt werden. 

- 

10 A.I.1 RP12 Erhaltung der Schönheit und Vielfalt der Landschaft. - 
11 B.I.2.5.1 

RP12 
Die in der Region vorhandenen ökologisch wertvollen Standorte und Le-
bensräume für seltene Tiere und Pflanzen sollen erhalten, gepflegt und 
entwickelt werden. 

- 

12 B.I.2.5.2 
RP12 

Der regionale Biotopverbund soll durch örtliche Biotopvernetzungsmaß-
nahmen ergänzt und verdichtet werden. 

x 
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13 B.II.1.3 RP12 Die Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen möglichst scho-
nend in die Landschaft eingebunden werden. 

x 
14 §1a(2) 

BauGB 
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden 
… 

- 
15 §1a(3) 

BauGB 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des (…) sind in der Abwägung (…) zu berücksichtigen.  

x 

16 §1a(5) 
BauGB 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der An-
passung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.  

x 

17 §202 BauGB Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen so-
wie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausge-
hoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
oder Vergeudung zu schützen.  

x 

18 §1(1)  
BNatschG 

Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt (Populationen, Biotope). x 
19 §1(1)  

BNatschG 
Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter. 

- 

20 §1(1) 
BNatschG 

Dauerhafte Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Erho-
lungswert von Natur und Landschaft.  

- 
21 §39(1) 

BNatschG 
Schutz wildlebender Tiere, Pflanzen, Lebensstätten. - 

22 §44(1) 
BNatschG 

Zugriffsverbot auf besonders / streng geschützte Tier- und Pflanzenarten. - 
23 §50 BImSchG Flächen sind einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkun-

gen und schwere Unfallauswirkungen auf Wohn- und sonstige schutzbe-
dürftige Gebiete (…) vermieden werden.   

x 

24 §1 BBodSchG Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern oder wiederherzu-
stellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der 
Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreini-
gungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf 
den Boden zu treffen. (…)  

x 

25 Landschafts-
plan 

Keine spezifischen Vorgaben.  ? 
X = Ziel wurde in der Planung berücksichtigt; - = Planung nicht von Ziel betroffen 

 

6.1 Prüfungsmethoden und Probleme 

Umwelt und ihre Schutzgüter sind hier definiert im Sinne des restriktiven ökosystemaren Um-
weltbegriffs. Die Analyse des Umweltzustandes erfolgte anhand der für die vorliegende Planungs-
situation relevanten Wert- und Funktionselemente der Schutzgüter sowie deren ökosystemaren 
Beziehungen (Wechselwirkungen der Systemelemente). Bei ihrer Auswahl wurden auch die mög-
lichen Einwirkungen durch die Planung berücksichtigt (planungsbezogene Analyse). Die verbale 
Beschreibung und Bewertung orientieren sich an den allgemeinen Kriterien Bedeutung, Vorbe-
lastung und Empfindlichkeit des jeweils betroffenen räumlichen Einwirkungsbereiches. Für die 
Schutzgüter der Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB erfolgte die Zustandsbewertung der 
betroffenen Flächen auch nach dem in drei ordinalen Stufen, siehe Tabelle 1: Matrix Zustandsbe-
wertung + Festlegung Kompensation, Spalte 1).  
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Tabelle 1: Matrix Zustandsbewertung + Festlegung Kompensation 

Schutzgüter nach BauGB 

↓ ↓ 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  
(Arten und Lebensräume) 

Boden, Fläche, Wasser, Klima, Luft, Land-
schaftsbild sowie zusätzlich Mensch und Kul-
tur- und Sachgüter 

↓ ↓ 

Bewertung in drei ordinalen Stufen: gering (1-
5 Wertpunkte), mittel (6-10 Wertpunkte), 
hoch (11-15 Wertpunkte) 

Bewertung in drei ordinalen Stufen: gering, 
mittel, hoch 

↓ ↓ 

Berechnung eines flächenbezogenen Aus-
gleichsbedarfs sowie verbal-argumentative 
Beurteilung 

verbal-argumentative Beurteilung 

 

Die Beurteilung der Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter erfolgt insbesondere durch Ana-
lyse der Veränderungen bei den Wert- und Funktionselementen durch die planungsbedingten 
Einwirkungen. Maßstab für die verbal-argumentative Bewertung des Grades der Erheblichkeit in 
drei ordinalen Stufen (nicht erheblich / mäßig erheblich / erheblich) sind dabei insbesondere Maß 
und Richtung der Veränderung unter Berücksichtigung von eventuellen Schwellenwerten sowie 
die Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigungen. Soweit planungsbedingte Einwirkungen sich auf-
grund des ökosystemaren Wirkungsgefüges der Umwelt bei mehreren Umweltgütern auswirken, 
sind sie am jeweiligen Ende der Wirkungskette gegebenenfalls unter Berücksichtigung kumulati-
ver Wirkungen verzeichnet (zusätzliche Auswirkungen aufgrund von ökosystemaren Wechselwir-
kungen).  
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6.2 Beschreibung des Bestands und der Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über hier relevante Wirkfaktoren der Planung und 
welche Umweltschutzgüter betroffen sein könnten. Soweit aus Gründen der Darstellbarkeit die 
Wirkungen insbesondere bei einem Schutzgut zusammenfassend dargelegt wird sind andere in 
Klammern angegeben. 

Tabelle 2: Wirkfaktoren und mögliche Einwirkungen 

                                                                         Umwelt-
Schutzgüter 

 
Wirkfaktoren 

M
en

sc
he

n 

Ti
er

e 
Pf

la
nz

en
 

Fl
äc

he
 

Bo
de

n 
W

as
se

r 
Kl

im
a/

Lu
ft 

La
nd

sc
ha

ft 
Ku

ltu
rg

ü-
Sa

ch
gü

te
r 

An
la

ge
 

Überbauung durch Gebäude x x x x x x x    
Überbauung / Versiegelung durch Verkehrsanlagen x x x x x x x    
Höhe baulicher Anlagen        x x  
Wärmeabstrahlung der Gebäude       x    
           

Ba
u 

Baulärm,  x x         
Erschütterungen x x         
           

Be
tr

ie
b 

Lichtemission Außenbeleuchtung  x x         
Geräusche aus technischen Anlagen x x         
Geräusche aus vorhabenbedingter Verkehrszunahme x x         
Geräusche aus Straßenverkehr x x         
           

 

Nachfolgend werden zunächst die Zustände der Umweltschutzgüter auch im Hinblick auf den 
Wirkraum der Wirkfaktoren beschrieben und bewertet und anschließend die Auswirkungen der 
prognostizierbaren Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung auf die 
Schutzgüter der Umwelt analysiert und unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 
(siehe dazu Kapitel 6.4) bewertet. 

6.2.1 Schutzgut Menschen 

Zustand:  

Schall, Erschütterungen, Licht, Altlasten, Erholung, Wohnumfeld 

Das Plangebiet liegt westlich des Hauptortes Salzweg, nördlich angrenzend an das bestehende 
Gewerbe- und Sondergebiet für Einzelhandel „Kronawittenfeld“ und wird derzeit als Intensiv-
grünland genutzt. Es erfüllt keine direkten Zwecke der Naherholung oder als Wohnumfeld. Ge-
sundheitsschädliche Bodenverunreinigungen und Altlasten sind keine bekannt.  

Die umliegenden Gewerbebetriebe sind schallkontingentiert, nach Untersuchung der Situation 
im Zuge der Erarbeitung des Schallgutachtens (Anlage 1) konnte nachgewiesen werden, dass sei-
tens der umliegenden gewerblichen Nutzungen keine nennenswerten Schallbelastungen auf das 
Plangebiet einwirken. Nennenswerte Schallimmissionen auf das Plangebiet werden durch die im 
Osten liegende B12 verursacht, diese Immissionen können jedoch unter Berücksichtigung der 
Vorgaben zu Schallschutzmaßnahmen entsprechend des Gutachtens (siehe Bebauungsplan) auf 
ein verträgliches Maß reduziert werden.  

Umweltauswirkungen: 
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 Umweltauswirkungen 

Baubedingt Es ist mit Lärm und Erschütterungen durch Baumaschinen zu rechnen.  

Anlagebe-
dingt 

Durch die Anlage ergeben sich keine negativen Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut Mensch. Die geplanten medizinischen und sozialen Einrichtungen die 
der Gemeinschaft dienen und wirken sich daher positiv auf das Schutzgut 
Mensch aus. 

Betriebsbe-
dingt 

Durch den Betrieb des Gesundheitscampus kann es zu Lärmimmissionen durch 
den Zu- und Abfahrtsverkehr kommen.   

Bewertung der Umweltauswirkungen: 

Durch die geplanten Vorhaben ergeben sich mäßig erheblichen Beeinträchtigungen auf das um-
weltbezogene Schutzgut Menschen. 

6.2.2 Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Diese Schutzgüter werden aufgrund der engen Wechselwirkungen gemeinsam beschrieben.  

Zustand: 

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich als Intensivgrünland genutzt, es sind keine Gehölze 
oder sonstige nennenswerte Habitatsstrukturen auf der Fläche erkennbar. Südlich des Plangebie-
tes zwischen der Gemeindeverbindungsstraße und der B12 sind Grünflächen mit Hochbaum-
pflanzungen, gemäß des Bebauungsplans „GE/SO Kronawittenfeld“ vorhanden. Es sind keine ge-
schützten Bestandteile des Naturhaushaltes betroffen.   

Bewertung des Zustandes: 

Die Fläche weist als Intensivgrünland (G11) eine geringe Bedeutung für das Schutzgut auf. 

Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baube-
dingt 

Baubedingt kommt es temporär zu Lärm und Erschütterungen.  

Anlagebe-
dingt 

Durch die Planung geht die Funktion als Lebensraum für Pflanzen und Tiere ver-
loren. Aufgrund dem Intensivgrünland ist aufgrund der intensiven Nutzung nicht 
von einer hohen Bedeutung als Lebensraum auszugehen.  

Betriebs-
bedingt 

Betriebsbedingt kann es zu Immissionen von Lärm und Licht kommen welche sich 
negativ auf die angesiedelten Tiere kommen kann. 

 

Bewertung der Umweltauswirkungen: 

Durch die Planung ergeben sich mäßig erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere, 
Pflanzen, biologische Vielfalt. 
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Abbildung 3: Bewertung Zustand Natur + Landschaft 

  

Abbildung 4: Erläuterung Bewertung Zustand Natur + Landschaft 

  

 

6.2.3 Schutzgut Fläche (Sparsamer Umgang mit Grund und Boden) 

Zustand 

Beim Planungsgebiet handelt es sich derzeit um eine landwirtschaftliche Nutzfläche. Eine bauli-
che Nutzung der Flächen ist derzeit nicht zulässig. Eine Anbindung ist durch das angrenzende 
Gewerbe- und Sondergebiet im Süden gegeben.  

Bewertung des Zustands 

Aufgrund der infrastrukturellen Vorbelastungen hat das Plangebiet eine mittlere Bedeutung für 
das Schutzgut.  
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Umweltauswirkungen 

 Umweltauswirkungen 

Baubedingt Während der Baumaßnahmen (z.B. Baustelleneinrichtung, Baustel-
lenzufahrt) entstehen keine zusätzlichen Beeinträchtigungen für 
das Schutzgut. 

Anlagebedingt Durch die Planung geht landwirtschaftliche Nutzfläche verloren, 
Bauland wird dazugewonnen. 

Die Planung steht dem Ziel der Reduzierung des Flächenverbrauchs 
entgegen. 

Betriebsbedingt - 

 

Bewertung der Umweltauswirkungen 

Mäßig erheblichen Beeinträchtigungen. 

 

6.2.4 Schutzgut Boden 

Zustand:  

Als Boden steht fast ausschließlich Braunerde-Pseudogley und Pseudogley-Braunerde aus skelett-
führendem Kryolehm (Tertiärton oder Lösslehm, Granit oder Gneis) . Es handelt sich um einen 
carbonatfreien Standort mit mittlerem Wasserspeichervermögen. Das Retentionsvermögen für 
Niederschlagswasser sowie Schwermetalle sind durchschnittlich. 

Aufgrund der intensiven Grünlandnutzung ist er anthropogen überprägt. Der Boden erfüllt keine 
wesentliche Funktion als Archiv. 

 

Bewertung des Zustandes:  

Das Plangebiet weist eine insgesamt geringe Bedeutung für das Schutzgut auf.  
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Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baubedingt Im Zuge eines Baubetriebes ist der Oberboden temporär sach- und normge-
recht und damit getrennt zu behandeln und in nutzbarem Zustand zu halten; 
erheblichen Beeinträchtigungen sind dann, auch durch den Einsatz von Bauma-
schinen nicht zu erwarten.  

Anlagebe-
dingt 

Die Fläche des Gewerbegebietes kann durch Haupt- und Nebenanlagen auf bis 
zu 80% überbaut werden (festgesetzte Grundflächenzahl, § 19 Abs. 4 BauGB). 
Die Funktion des Bodens als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, als Retentions-
raum für Niederschlagswasser sowie Schwermetalle geht verloren.  

Betriebsbe-
dingt 

- 

 

Bewertung der Auswirkungen:  

Es ergeben sich erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden. 

 

6.2.5 Schutzgut Wasser 

Zustand: 

Der Boden ist nicht grundwasserbeeinflusst, d.h. die von der Vegetation nutzbare Bodenschicht 
ist nicht wassergesättigt. Derzeit fließt das anfallende Oberflächenwasser, was nicht versickern 
kann frei nach Norden ab. Es ist wird durch eine Verrohrung unter der B12 in ein offenes Fließge-
wässer abgeleitet. Inwieweit die anthropogene Überprägung den natürlichen Wasserhaushalt 
beeinflusst ist unklar. Das Wasserspeichervermögen bei Starkregenereignissen ist mittel.  

Bewertung des Zustandes:  

Aufgrund des vorliegenden Zustandes hat das Plangebiet eine mittlere Bedeutung für das Schutz-
gut.  
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Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baube-
dingt 

Während der Eingriffe in den Boden ist mit kurzfristigen Verunreinigungen im 
abfließenden Wasser zu rechnen.  

Anlagebe-
dingt 

Die Versiegelung im Bereich des Baugrundstücks und der Verkehrsflächen wird 
primär zu einem Verlust der Rückhalte- und Reinigungsfunktion des Bodens für 
Niederschlagswasser und damit zu einem vermehrten und beschleunigten Ab-
fluss von gering bis mittel verschmutzten, gesammeltem Oberflächenwasser füh-
ren; Durch die vorgesehene Drosselung kann die Abflussgeschwindigkeit kontrol-
liert werden. Stark verschmutzte Abwässer sind über die Schmutzwasserkanali-
sation zu entsorgen.  

Betriebs-
bedingt 

Aus dem Betrieb ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen.  

 

Bewertung der Umweltauswirkungen:  

Erhebliche Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes.  

 

6.2.6 Schutzgüter Luft und Klima 

Zustand: 

Diese Schutzgüter werden aufgrund der engen Wechselwirkungen gemeinsam beschrieben. 
Durch die derzeitige Nutzung als Grünland ist von einer mikrolokalen Funktion als Kaltluftentste-
hungsgebiet auszugehen.  

 

Bewertung des Zustandes:  

Das Plangebiet weist eine geringe Bedeutung für das Schutzgut auf.  

Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baubedingt - 

Anlagebedingt Durch die überbauten und versiegelten Flächen geht die Funktion als Kalt-
luftentstehungsgebiet verloren. Durch angemessene Festsetzungen hin-
sichtlich der Durchgrünung des Plangebietes wird dies zu Teilen kompen-
siert.  

Betriebsbe-
dingt 

-  
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Bewertung der Auswirkungen:  

Klein- und mesoklimatisch nicht erheblich beeinträchtigend. 

6.2.7 Schutzgut Landschaft 

Zustand: 

Die Bestandsaufnahme und Bewertung des vorhandenen Zustandes der Landschaft sind zur Ver-
meidung von Wiederholungen ausschließlich im Kapitel Umwelt und Landschaft wiedergegeben. 
Der Planungsbereich liegt im Naturraum D63-Oberpfälzer und Bayerischer Wald, Untereinheit 
408-C Ilz-Erlau-Hügelland. Die umliegende Landschaft ist durch ländliche Siedlungen im Westen, 
dem großflächigen Sondergebiet für Einzelhandel im Süden sowie der B12 im Osten geprägt. Öst-
lich der B12 liegt der Hauptort Salzweg. Das Plangebiet liegt nicht in exponierter Lage, ist jedoch 
aus Norden auf der B12 kommend weit einsichtig. Es ist derzeit dem Außenbereich zuzuschreiben 
und grenzt ist im Norden und Westen an die landwirtschaftliche genutzte freie Landschaft an.  

Zustandsbewertung:  

In der Gesamtschau weist das Plangebiet eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut auf.  

Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baube-
dingt 

- 

Anlagebe-
dingt 

Das Vorhaben ist nach Norden hin leicht exponiert, es ist etwa 180 m weit von 
der B12 aus sichtbar, wenn man von Norden kommt. Hinsichtlich der potentiel-
len Erweiterung wurde die maximal zulässige Wandhöhe ab ca. dem nördlichen 
Drittel des Plangebietes nochmal abgestuft um eine Sinnvolle Höhenstaffelung 
zu gewährleisten.  

Betriebs-
bedingt 

-  

 

Bewertung der Auswirkungen:  

Mäßig erhebliche Beeinträchtigung. 

 

6.2.8 Kulturgüter und Sachgüter 

Zustand: 

Im Planungsgebiet befinden sich keine Bodendenkmale, es sind keine Baudenkmäler in relevanter 
Nähe.  
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Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baube-
dingt 

- 

Anlagebe-
dingt 

- 

Betriebs-
bedingt 

-  

 

Bewertung der Auswirkungen:  

Keine erheblichen Beeinträchtigungen.  

 

6.3 Beschreibung weiterer Umweltauswirkungen 

6.3.1 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Es ist nicht damit zu rechnen, dass während der Bauarbeiten oder des Betriebs des geplanten 
Vorhabens Abfälle oder Abwässer anfallen welche einer speziellen Entsorgung oder Behandlung 
unterzogen werden müssten. Des Weiteren ist nicht damit zu rechnen das Abfall oder Abwässer 
über das in der Planung berücksichtigte Maß hinaus anfallen werden.  

6.3.2 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Ein Risiko von schweren Unfällen oder Katastrophen im Sinne § 1 Abs. 6 Nr. 7j und Ziffer 2 ee) der 
Anlage 1 zum BauGB wird aufgrund der Art der zulässigen Nutzungen und Anlagen nicht gesehen. 

 

6.3.3 Klima 

Die Nutzung von erneuerbaren Energien ist in der Planung nicht ausgeschlossen (wurde bei den 
zulässigen Dachformen berücksichtigt), sie sind jedoch nicht zwingend vorgeschrieben, sofern 
eine andere Nutzung auf den Dachflächen vorgesehen ist. Es sind nur kleinklimatische Auswir-
kungen auf das Klima zu erwarten, welche aus der Versiegelung der Fläche resultieren. Mit Treib-
hausgasemissionen ist nicht zu rechnen. Es nicht davon auszugehen, dass sich der Klimawandel 
direkt auf das geplante Vorhaben auswirkt.  
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6.3.4 Kumulation 

Eine zu untersuchende Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-
biete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen 
Ressourcen im Sinne Ziffer 2 ff) der Anlage 1 zum BauGB wird im vorliegenden Planungsfall nicht 
gesehen. 

6.3.5 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Die zu Errichtung und dem Betrieb der Vorhaben eingesetzten Techniken und Stoffe im Sinne 
Ziffer 2 hh) der Anlage 1 zum BauGB werden erwartungsgemäß keine Ziffer 2 hh) der Anlage 1 
zum BauGB über die in diesem Kapitel beschriebenen hinausgehenden Auswirkungen hervorru-
fen.  

 

6.3.6 Wechselwirkungen 

Soweit planungsbedingte Einwirkungen sich aufgrund des ökosystemaren Wirkungsgefüges der 
Umwelt bei mehreren Umweltgütern auswirken, sind sie am jeweiligen Ende der Wirkungskette 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung kumulativer Wirkungen verzeichnet (Wechselwirkungen 
zusätzliche Auswirkungen aufgrund von ökosystemaren Wechselwirkungen). 

 

6.4 Vermeidung / Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

6.4.1 Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Die Planung ist im Rahmen der weiterführenden Bauleitplanung bzw. im parallel verlaufenden 
Bebauungsplanverfahren so zu gestalten, dass Eingriffe in Natur und Landschaft vermieden bzw. 
reduziert werden.  

 

6.4.2 Ausgleich von Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft in geringem Maße sind dennoch nicht vollständig 
auszuschließen. Daher sind auch Maßnahmen zum Ausgleich solcher Beeinträchtigungen vorge-
sehen, sie sind festgesetzt in D.8.7. 

Aufgrund des Ausgangszustandes des Intensivgrünlandes (G11, 3 Wertpunkte) in Verbindung mit 
der GRZ von 0,6 ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 17.059 Wertpunkten. Unter Berück-
sichtigung des anzuwendenden Planungsfaktors von 10 % ergibt sich somit ein tatsächlicher Aus-
gleichsbedarf von 15.353 Wertpunkten.  

Entsprechend des Leitfadens zur Eingriffsregelung (Ref./1) wurden diverse Maßnahmen geplant, 
um die Eingriffe in den Naturhaushalt zu verringern.  
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Dies führt zur Anrechenbarkeit eines Planungsfaktor von 15%: 

Planungsfaktor Begründung gesichert 
durch 

naturnahe Gestaltung der öffentlichen und 
privaten Grünflächen, der Wohn- und 
Nutzgärten sowie der unbebauten Berei-
che der privaten Grundstücke, z.B. durch 
Mindestanzahl von autochthonen Bäumen 
pro Grundstücksfläche 

Eingriff wird teilweise ver-
mieden, positive Effekte 
möglich 

Festsetzung 
D8.2 -D8.5 

Eingrünung von Wohnstraßen, Wohnwe-
gen, Innenhöfen und offenen Stellplätzen, 
z.B. durch Mindestanzahl von autochtho-
nen Bäumen pro Stellplatz 

Eingriffe werden teilweise 
vermieden 

Festsetzung 
D8.5 

Fassadenbegrünung mit hochwüchsigen, 
ausdauernden Kletterpflanzen 

Eingriffe werden teilweise 
vermieden 

Festsetzung 
D4.4 

dauerhafte Begrünung von Flachdächern Eingriffe werden teilweise 
vermieden 

Festsetzung 
D4.3 

Beleuchtung von Fassaden und Außenanla-
gen: Verwendung von Leuchtmitteln mit 
warmweißen LED-Lampen mit einer Farb-
temperatur 2700 bis max. 3000 Kelvin 2700 
bis max. 3000 Kelvin. 

Eingriff wird teilweise ver-
mieden, positive Effekte 
möglich 

Festsetzung 
D8.6 

Rückhaltung des Niederschlagwassers in 
naturnah gestalteter Wasserrückhaltung 
bzw. Versickerungsmulden 

Eingriff wird teilweise ver-
mieden, positive Effekte 
möglich 

Festsetzung 
B1.6 + B5.6 

Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des 
Bodens durch Verwendung versickerungs-
fähiger Beläge 

Festsetzungen möglich, oft 
aber unkonkret 

Festsetzung 
B5.5 
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Abbildung 5: Eingriff 

    

Abbildung 6: Erläuterung der Planzeichen zur Karte Eingriffsbewertung 
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Tabelle 3: Eingriffsbilanz 
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G11 Intensivgrünland 9477 3 0,60 17059 

Summe 10098,2     17059 

          

     

     
     

Unter Berücksichtigung des Planungsfaktors von  10%  1705,9 

     
Gesamt:    15.353  

 

Der Ausgleich für eingriffe durch das Gewerbebauland erfolgt an anderer Stelle als am Ort des 
Eingriffs durch vertragliche Vereinbarungen im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB i.V.m. § 12 
Abs. 1 Satz 1 BauGB (Durchführungsvertrag). Vorgesehen ist eine Ablösung aus einem Ökokonto 
im selben Naturraum D63 wie derjenige, im dem der  Eingriff erfolgen wird.  Dies mit einer nach-
haltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege vereinbar. Eine Zuordnungsfestsetzung nach § 9 Abs. 1a BauGB ist ge-
mäß dessen § 12 Abs. 3 Satz 2 nicht erforderlich.  

Im Weiteren wird der Ausgleichsbedarf für Baugebiet und Radweg getrennt in der Berechnung 
aufgeführt. Die entstehenden Eingriffe durch das gegenständliche Vorhaben (ohne Radweg) wer-
den über das Ökokonto der Sparkasse Passau AG, auf den Flächen Fl.Nrn. 
911,921,923,964,964/2,976,977,980,982,1035/3 Gem. Alkofen, GB Blatt 407 ausgeglichen. 

 

6.5 Umweltprognose bei Nichtdurchführung 

Im Falle der Nichtdurchführung könnte die Anlage am vorgesehenen Standort nicht realisiert wer-
den. Es ist davon auszugehen, dass die Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt wird.  
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6.6 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Da es sich um einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, sind keine Planungsalternati-
ven vorliegend. Die Bebauungsplanerarbeitung erfolgte anhand eines vorliegenden Bauprojek-
tes.  

Alternative Standorte wurden im Zuge des parallel ablaufenden Flächennutzungsplandeckblatt-
verfahrens erörtert. 

 

6.7 Monitoring 

Derzeit werden keine Monitoring-Maßnahmen für erforderlich gehalten. Monitoring-Maßnah-
men werden soweit erforderlich im Zuge der Entwurfsfassung und entsprechen auch der Emp-
fehlungen der Fachstellen im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB ergänzt. 

 

6.8 Zusammenfassung Umweltbericht 

Ziel der Planung ist es, die bauleitplanerischen Voraussetzungen zu schaffen, um einen Gesund-
heitscampus innerhalb des Gemeindegebietes Salzweg zu entwickeln. Die Fläche von 1,135 ha 
liegt auf der Flurnummer 2003/9.  

Das Vorhaben soll auf der Nord-, Ost,- und Westseite eingegrünt werden um sich möglichst ver-
träglich in die Landschaft einzubinden.  

Die Bedeutung des Plangebietes im Ausgangszustand ist je nach betrachtetem Schutzgut als ge-
ring bis mittel einzustufen.  

Durch eine Vielzahl von Maßnahmen und planerische Mittel können wesentliche Beeinträchti-
gungen der Umwelt zu einem großen Teil vermieden werden.  

Für die Mehrzahl der Umweltschutzgüter ergeben sich damit keine bis mäßig erhebliche Beein-
trächtigungen.  

Der Gesamteingriff wird, unter Berücksichtigung des erläuterten anwendbaren Planungsfaktors, 
auf 15.353 Wertpunkte beziffert, dieser Eingriff wird ausgeglichen durch Abbuchung aus einem 
Ökokonto. 

 

6.9 Referenzen zum Umweltbericht 

Ref./ 1: Leitfaden Eingriffsregelung 

Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft. 2021.  
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Planverfasser     

Passau, den ……………………….  ………………………………………… 

     Dieter Spörl (Stadtplaner, Landschaftsarchitekt) 

 

 

Gemeinde Salzweg 

Salzweg, den ……………………  …………………………………………. 

     Josef Putz (Erster Bürgermeister) 



Übersicht über wesentliche umweltbezogene 
Stellungnahmen lt. Bekanntmachung: 

 
Stellungnahmen aus frühzeitiger Beteiligung der Behörden und Öffentlichkeit (zum Vorentwurf):  

-  LRA Passau - Techn. Umweltschutz vom 10.06.2025 
-  LRA Passau – Wasserrecht vom 10.06.2025 
-  WWA Deggendorf vom 30.05.2025 
Stellungnahmen aus Beteiligung der Behörden und Öffentlichkeit (zum Entwurf):  

-  LRA Passau – Untere Naturschutzbehörde vom 13.01.2026 
-  LRA Passau – techn. Umweltschutz vom 12.01.2025 (Anm. Gde.: sollte 12.01.2026 heißen) 
-  LRA Passau – Wasserrecht vom 18.12.2025 
-  WWA Deggendorf vom 05.01.2026 

 
Auf nachfolgenden Seiten sind die Stellungnahmen mit veröffentlicht: 



Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
( § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch )

Wichtiger Hinweis:
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem 
konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und 
optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde 
den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde.

An das
Sachgebiet 61

im Hause

1. Gemeinde

Salzweg

 1.1   Flächennutzungsplan                                                              mit Landschaftsplan  

für Deckblatt des Fplans 29 , Fassung vom 09.05.2025

parallel zu Bplan „Salzweg GE Gesundheitscampus“

 1.2.   Bebauungsplan  

    mit Grünordnungsplan

         dient der Deckung dringenden Wohnbedarfes          ja            nein

 1.3.   Erlaß einer Satzung nach §34 Abs. 4 BauGB

 1.4.   Erlaß einer Satzung  nach §35 Abs. 6 BauGB

 1.5.   Frist für die Stellungnahme    ( § 4 BauGB ) 

    Frist: 1 Monat ( § 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG )

2. Träger öffentlicher Belange

2.1 Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange ( mit Anschrift und Tel. Nr. )

  Technischer Umweltschutz

  Hr. Freiherr von Oelsen

  Landratsamt Passau

  Domplatz 11 



2

  94032 Passau        Tel. Nr. 0851/397-5322

   Email: robin.vonoelsen@landkreis-passau.de

2.2

    Keine Äußerung

2.3

    Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen

    Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des  Sachstandes  

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung 
nicht überwunden werden können ( z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen )

    Einwendungen  

    Rechtsgrundlagen  

§ 50 BImSchG, § 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB, LEP B XIII Zi. 2 und 3

    Möglichkeiten der Überwindung ( z.B. Ausnahmen, Befreiungen )

2.5 

    Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach 
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Sachkomplex Immissionsschutz insb. Lärmschutz und Luftreinhaltung

Die Gemeinde Salzweg im Landkreis Passau beabsichtigt die Änderung des 
Flächennutzungsplans durch Deckblatt 29. Dies erfolgt parallel zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Gesundheitscampus Salzweg“. Vorgesehen ist die Ausweisung eines 
eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) nach Maßgabe des § 8 der Baunutzungsverordnung 
für die Ansiedlung eines Medizinischen Gesundheitszentrums mit überörtlicher Patienten-
Versorgung. Es sollen hier Arztpraxen verschiedener Fachrichtungen, Büroflächen für 
Abrechnungs- und Steuerbüro, Orthopädietechnik, Zahntechnik sowie weitere zum 
Gesundheitswesen gehörende Nutzungen (Reha-Sport, Podologie, Physiotherapie etc.) 
untergebracht werden. Eine potentielle Erweiterungsfläche in Richtung Westen ist 
vorgesehen. Zukünftig sollen hier ca. 100 Mitarbeiter tätig sein.
Für die Aufstellung des parallel laufenden Bebauungsplanes wurde eine 
schallschutztechnische Untersuchung, vorgelegt erstellt durch das Ingenieurbüro Kirchner 
Bkk (Projekt-Nr. 16/0225/BP-GP V01 vom 14.02.2025), in der geprüft wurde, ob in der 
Summe der umliegenden gewerblichen Lärm-Emittenten die geltenden Orientierungswerte 
der DIN 18005-1 an den relevanten Immissionsorten innerhalb des neuen Plangebiets 
eingehalten werden. Ferner war festzustellen, welche Auswirkungen lärmtechnischer Art der 
geplante Gesundheitscampus auf bestehende schützenswerte Nutzungen im 
immissionsrelevanten Umgriff des Vorhabens hat, um unter Berücksichtigung der 
Vorbelastung durch Gewerbelärm die Einhaltung der schalltechnischen Richtwerte für den 
jeweils vorherrschenden Gebietstyp zu gewährleisten. Planungsrechtliche potentiell mögliche 
schützenswerte Nutzungen im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) liegen ferner im 
Einwirkbereich der östlich vorbeiführenden Bundesstraße 12 sowie diverser 
Erschließungsstraßen. Es war daher durch normengerechte schalltechnische Prognose zu 

mailto:robin.vonoelsen@landkreis-passau.de


3

untersuchen, welche Schallimmissionen, verursacht durch die vorbeiführende B 12 sowie 
eventuell lärmtechnisch relevante Nebenstraßen, im Einwirkbereich an den geplanten 
potentiellen schützenswerten Nutzungen zu erwarten sind, um, daraus resultierend, 
erforderliche Schallschutzmaßnahmen für die selbigen nach Maßgabe der DIN 4109-1 
abzuleiten und entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan zu treffen. 
Da Gutachten wurde in seiner Gesamtheit geprüft. Der Wahl der Immissionsorte und deren 
Einstufung wird zugestimmt. Die Annahmen des Gutachtens sind plausibel und die 
Ergebnisse nachvollziehbar.

Durch die Summe der umliegenden gewerblichen Emittenten von Gewerbelärm wird der 
schalltechnische Richtwert eines Gewerbegebietes bei Vollausschöpfung der zur Verfügung 
stehenden vergebenen Lärmkontingente an allen geplanten Gebäudefassaden in der Tages- 
und Nachtzeit sicher eingehalten. Sodass eine Einschränkung bestehender Betriebe in ihrer 
genehmigten Betriebsweise oder zukünftiger in den rechtskräftigen Bebauungsplänen 
ausgewiesenen Flächen durch das Vorhaben sicher ausgeschlossen werden kann.
Durch die von der geplanten Anlage ausgehenden Lärmemissionen (Parkplatzlärm, Liefer- 
und Ladetätigkeiten) wird der gebietstypisch geltende Immissionsrichtwert an den 
nächstgelegenen bestehenden schützenswerten Nutzungen (Wohnnutzungen, 
Betriebswohnungen, Büronutzungen) im Umgriff in der Tageszeit und in der für die 
schalltechn. Beurteilung maßgeblichen vollen Nachtstunde sicher eingehalten, sodass 
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm ausgehend von dem Vorhaben sicher 
ausgeschlossen werden können.
Die Untersuchung der zu erwartenden Verkehrslärmbelastung durch die östlich 
vorbeiführende Bundesstraße 12 sowie diverse lärmrelevante Nebenstraßen (Am Schmidfeld, 
Jägeröd) ergab die volle Ausschöpfung des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für 
Gewerbegebiete (GE) sowie die deutliche Überschreitung der schalltechn. Richtwerte nach 
DIN 18005 an der Ostseite des geplanten Gebäudekomplexes. 

Aus Sicht des technischen Umweltschutzes kann der Änderung des Flächennutzungsplanes 
zugestimmt werden.

Passau, den 10.06.2025

                                                                               ........................................................
von Oelsen,  Umweltschutzingenieur
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung  
(§ 4 Abs. 1  BauGB) 

 

 

 

 

1. Gemeinde 

Salzweg 

☒  Flächennutzungsplan   
 
Dbl. 29 (GEe Gesundheitscampus Salzweg)  
 
Fl.Nr. 2003/9 Gemarkung Salzweg 

☒  mit Landschaftsplan 

☒  Aufstellung eines Bebauungsplans 
 
 
☐  mit Grünordnungsplan 
☐  Sonstige Satzung:  
        
☒  Frist für die Stellungnahme bis 10.06.2025 
☐  Frist: 1 Monat 

2. Träger öffentlicher Belange 

Landratsamt Passau, Sachgebiet 53 – Wasserrecht, Domplatz 11, 94032 Passau, 0851/397-396 
Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel.Nr.) 
nur zum Gesichtspunkt Wasserschutzgebiete (öffentliche Wasserversorgung) 
Ausdrücklich keine Stellungnahme für private Trinkwasserbrunnen/kleinere gemeinschaftliche 
Trinkwasserversorgungen, welche nicht an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen sind.  
Diese Stellungnahme ist nur eine Prüfung entsprechend dem Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 04.08.2015 (Anpassungsgebot 
§ 7 BauGB - Beachtung bei WSG-Verfahren), ist aber keine Beurteilung von sonstigen 
wasserrechtlichen Tatbeständen. 
Für Fragen der Beurteilung der Belange der Wasserwirtschaft im Hinblick auf die notwendigen 
Angaben zum UVPG (Umfang und Detaillierungsgrad) wird auf das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf 
verwiesen. 
 
2.1  ☐  Keine Äußerung 
 
2.2  ☒  Kein Wasserschutzgebiet auf der o.g. Flurnummer betroffen. 
 

2.3  ☐  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 
BauGB auslösen 
         
2.4  ☐  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahme, die den o. g. Plan berühren können 
 

Wichtiger Hinweis: 
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im 
Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist 
es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales 
Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind 
anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde. 
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2.5  ☐  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder 
Wasserschutzgebietsverordnungen): 
 
           ☐     

           ☐   
           ☐  Möglichkeit der Überwindung (z. B. Ausnahme oder Befreiung):  
 
2.6  ☒  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen 

Zuständigkeit 
Fragen der Wasserwirtschaft, des Grundwasserzustandes, die Gefährdungen die vom Grundwasser 
selbst ausgehen können (insbesondere die Grundwasserstände mit Gefährdungen für die 
Bauleitplanung), der Ausschluss einer Grundwassergefährdung, die Einhaltung der 
wasserwirtschaftlichen Bewirtschaftungsplanungen, sind durch schriftliche Anhörung des fachlich 
dafür zuständigen Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf, Detterstraße 20, 94469 Deggendorf von 
der Gemeinde als verantwortlichen Planungsträger und der Bauverwaltung zu ermitteln (§ 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchst. g) BauGB, vgl. § 48 WHG, § 82 und § 83 WHG, Art. 51 BayWG, Art. 63 Abs. 3 
BayWG). 
 
 
Landratsamt Passau, 10.06.2025 
Ort, Datum Fuchs 

 

Zurück an 

Bauamt 

 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 



 

 
Wasserwirtschaftsamt 

Deggendorf     

    
 

WWA Deggendorf - Postfach 20 61 - 94460 Deggendorf 
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Standort 
Detterstraße 20 
94469 Deggendorf 

Telefon / Telefax 
+49 991 2504-0 
+49 991 2504-200 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-deg.bayern.de 

www.wwa-deg.bayern.de 

Gemeinde Salzweg 
Passauer Straße 42  
94121 Salzweg 

 

 
Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung  +49 (991) 2504 437 Datum 
13.05.2025  4-4622-PA-146-

17785/2025 
Theresa Mocker 30.05.2025 

    
 

 

Salzweg; 
Aufstellen vorhabenbezogener Bebauungsplan "GEe GesundheitsCampus Salzweg" 
und 29. Änderung des Flächennutzungsplans; 
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Träger öffentlicher Belange erteilen wir folgende fachliche Informationen und 

Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan gegliedert nach 

Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage: 

 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Das Gutachten im wasserrechtlichen Verfahren wurde zwischenzeitlich erstellt und 

bereits an das Landratsamt Passau weitergeleitet.  

Die angegeben Größe und die Lage des Regenrückhaltebeckens, sowie der Zu-

schnitt der angeschlossenen Flächen im vorliegenden Bebauungsplan weichen je-

doch von den begutachteten Antragsunterlagen im Wasserrecht ab. Es ist daher ggf. 

eine Anpassung der wasserrechtlichen Erlaubnis erforderlich.  
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Abwasserentsorgung 

Eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung ist erst gesichert, wenn diese rechtlich und tat-

sächlich möglich ist, d. h. wenn die erforderliche Erlaubnis erteilt ist und die notwendigen 

Maßnahmen baulich umgesetzt sind. 

 

In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass derzeit weder für die 

Einleitung aus der Kläranlage Salzweg, noch für die Einleitung aus den Mischwasserentlas-

tungsanlagen in Salzweg eine wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt. 

 

Die Erschließung ist nicht gesichert! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mocker 



Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 
(§ 4 Abs. 2 Baugesetz) 

 
Wichtiger Hinweis: 
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten 
Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales 
Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt 
nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde. 

 
1. Gemeinde: 

  
Gemeinde Salzweg 

  Flächennutzungsplan   mit Landschaftsplan 

  Bebauungsplan  

 für das Gebiet  „GEe Gesundheitscampus“ 

 mit Grünordnungsplan 

 dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs   ja   nein 

 Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

 Sonstige Satzung 

  Frist für die Stellungnahme    (§4 BauGB) 

 Frist: 1 Monat (§2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG) 

 
 
2. Träger öffentlicher Belange: 

Untere Naturschutzbehörde, Landratsamt Passau 
Domplatz 11, 94032 Passau 

Bastian Fichtl, Tel.: 0851/397-5445, Fax: 0851/397-905445 
eMail: bastian.fichtl@landkreis-passau.de 

2.1   Hinsichtlich der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege besteht mit der Planung Einverständnis; die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist nachvollziehbar dargestellt; mit den Kompensationsmaßnahmen besteht ebenfalls 
Einverständnis. Die Eintragung der Abbuchung der im Rahmen der Eingriffsregelung ermittelten 15.353 WP vom Ökokonto 
der Sparkasse in Daxlarn in das Ökoflächenkaster ist durch die Gemeinde zu veranlassen (Art 9 Satz 4 BayNatSchG). 
Es wird gebeten, den Nachweis der Abbuchung vom Ökokonto der Sparkasse der unteren Naturschutzbehörde – 
Landratsamt Passau vorzulegen. 
 
2.2   Ziele der Raumordnung und Landesplanung , die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4  
 BauGB auslösen: 

 



2.3   Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des Sachstands 
 

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der  
 Abwägung nicht überwunden werden können.(z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 
 

Einwendungen 
 
 

  Rechtsgrundlagen 
 
BauGB 
BNatSchG 
BayNatSchG 

  Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 

2.5.   Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert 
 nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlagen 

 
 
 



 
 
 
 
 Passau, 13.01.26         

     Fichtl, Fachreferent für Naturschutz und Landschaftspflege 

 



Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
( § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch )

Wichtiger Hinweis:
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem 
konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und 
optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde 
den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde.

An das
Sachgebiet 61

im Hause

1. Gemeinde

Salzweg

 1.1   Flächennutzungsplan                                                              mit Landschaftsplan  

für Deckblatt des Fplans 29 , Fassung vom 25.11.2025

parallel zu Bplan „Salzweg GE Gesundheitscampus“

 1.2.   Bebauungsplan  

    mit Grünordnungsplan

         dient der Deckung dringenden Wohnbedarfes          ja            nein

 1.3.   Erlaß einer Satzung nach §34 Abs. 4 BauGB

 1.4.   Erlaß einer Satzung  nach §35 Abs. 6 BauGB

 1.5.   Frist für die Stellungnahme    ( § 4 BauGB ) 

    Frist: 1 Monat ( § 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG )

2. Träger öffentlicher Belange

2.1 Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange ( mit Anschrift und Tel. Nr. )

  Technischer Umweltschutz

  Hr. Freiherr von Oelsen

  Landratsamt Passau

  Domplatz 11 
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  94032 Passau        Tel. Nr. 0851/397-5322

   Email: robin.vonoelsen@landkreis-passau.de

2.2

    Keine Äußerung

2.3

    Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen

    Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des  Sachstandes  

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung 
nicht überwunden werden können ( z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen )

    Einwendungen  

    Rechtsgrundlagen  

§ 50 BImSchG, § 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB, LEP B XIII Zi. 2 und 3

    Möglichkeiten der Überwindung ( z.B. Ausnahmen, Befreiungen )

2.5 

    Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach 
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Sachkomplex Immissionsschutz insb. Lärmschutz und Luftreinhaltung

Es wird auf die Stellungnahme vom 10.06.2025 verwiesen.

Aus Sicht des technischen Umweltschutzes kann der Änderung des Flächennutzungsplanes 
zugestimmt werden.

Passau, den 12.01.2025

                                                                               ........................................................
von Oelsen,  Umweltschutzingenieur
                       

mailto:robin.vonoelsen@landkreis-passau.de


Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung  

(§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) 

 

 

 

 

 

1. Gemeinde 

Salzweg 

☒ Flächennutzungsplan „GEe Gesundheitscampus 
Salzweg“, Dbl. Nr. 29,  
Fl.-Nr. 2003/9, Gemarkung Salzweg 
 

☐  mit Landschaftsplan 

☐ Bebauungsplan  
 
☐  mit Grünordnungsplan  
☐  Sonstige Satzung: 
 
 

☒  Frist für die Stellungnahme bis 12.01.2026 
☐  Frist: 1 Monat 

 

2. Träger öffentlicher Belange 

Landratsamt Passau, Sachgebiet 53 – Wasserrecht, Domplatz 11, 94032 Passau, 0851/397-5381 

/Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel.-Nr.) 
2.1  ☐  Keine Äußerung und  
2.2  ☒  Keine Bedenken- Altlasten 
 
Keine Altlasten im betroffenen Bereich lt. ABuDIS bekannt.  

 

Im Falle von Aufschüttungen in Zusammenhang mit einer Herstellung einer durchwurzelbaren  

Bodenschicht sind die §§ 6 bis 8 BBodSchV zu beachten.  

 

Auf die Verpflichtung nach § 7 BBodSchG wird hingewiesen. 

 

2.3  ☐  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB 
auslösen 
          
2.4  ☐  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahme, die den o. g. Plan berühren können 
          

Wichtiger Hinweis: 
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im 
Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist 
es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales 
Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind 
anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde. 



2.5  ☐  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder 
Wasserschutzgebietsverordnungen) 
           ☐  Einwendungen 
                  

           ☐  Rechtsgrundlagen 
                   

           ☐  Möglichkeit der Überwindung (z. B. Ausnahme oder Befreiung) 
                   

2.6  ☐  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit 
    

 

Landratsamt Passau, 18.12.2025 

 

Ort, Datum Hagel 
 



 

 
Wasserwirtschaftsamt 

Deggendorf     

    
 

WWA Deggendorf - Postfach 20 61 - 94460 Deggendorf 
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Standort 
Detterstraße 20 
94469 Deggendorf 

Telefon / Telefax 
+49 991 2504-0 
+49 991 2504-200 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-deg.bayern.de 

www.wwa-deg.bayern.de 

Gemeinde Salzweg 
Passauer Straße 42  
94121 Salzweg 

 

 
Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung  +49 (991) 2504 437 Datum 
18.12.2025  4-4622-PA-146-

46543/2025 
Theresa Mocker 05.01.2026 

    
 

 

Aufstellen vorhabenbezogener Bebauungsplan "GEe GesundheitsCampus Salz-
weg"; 
29. Änderung des Flächennutzungsplans; 
Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu o.g. Planung nehmen wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung: 

 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Die in unserer letzten Stellungnahme angesprochene Anpassung der wasserrechtli-

chen Erlaubnis ist zwischenzeitlich erfolgt. Unser überarbeitetes Gutachten wurde 

dem Landratsamt Passau bereits mit Datum vom 21.08.2025 vorgelegt.  

 

Abwasserentsorgung 

Die Antragsunterlagen für die wasserrechtliche Genehmigung für die Einleitung des 

gereinigten Abwassers aus der Kläranlage Salzweg, sowie für die Einleitungen über 

die Mischwasserentlastungsanlagen in Salzweg wurden mit Schreiben des Landrat-

samtes Passau vom 28.11.2025, eingegangen am 03.12.2025, zur Prüfung auf Voll-
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ständigkeit und Brauchbarkeit vorgelegt.  

Die Kläranlage Salzweg sowie die Mischwasserbehandlungsanlagen sind unter Berücksich-

tigung einer angemessenen Zukunftsprognose ausreichend dimensioniert. Eine positive Be-

gutachtung kann daher in Aussicht gestellt werden. 

 

Durch die geplante Baumaßnahme des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird der Ab-

wasseranfall gegenüber dem derzeitigen Bestand nicht wesentlich erhöht.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mocker 

 


